
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Denkmalschutzgesetzes NRW 
Drucksache 17/8298 
Schriftliche Anhörung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir  danken  Ihnen  für  die  Möglichkeit,  zu  dem Gesetzentwurf  der  Fraktion 
BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  zur  Änderung  des  Denkmalschutzgesetzes  NRW 
vom 19.12.2019 Stellung nehmen zu können. 
 
vero repräsentiert rund 600 Unternehmen der Baustoff- und 
Rohstoffindustrie mit über 1.000 Betrieben. Zu unseren Mitgliedern zählen 
Produzenten von Kies, Sand und Naturstein, Quarz, Naturwerksteinen, 
Transportbeton, Asphalt, Betonbauteilen, Werkmörtel und 
Recyclingbaustoffen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland. 
 
Zur beabsichtigten Änderung des Denkmalschutzgesetzes nehmen wir wie 
folgt Stellung:  
 
Zu § 19 Abs. 1 und Abs. 3 DSchG NRW: 
 
Die Erläuterungen des Gesetzesentwurfs weisen auf Seite 2 auf einen 
vermeintlichen Missstand im aktuell geltenden Denkmalschutzgesetz NRW 
hin. § 19 DSchG enthält im ersten Absatz eine Ausnahmeregelung für 
bergbauliche Maßnahmen oder Maßnahmen nach dem Abgrabungsgesetz. So 
wird die Möglichkeit Grabungsschutzgebiete im Sinne des § 14 festzulegen für 
solche Gebiete ausgeschlossen, die nach den Zielen der Raumordnung der 
Rohstoffgewinnung zur Verfügung stehen sollen. Auch soll für entsprechende 
Bereiche der Rohstoffgewinnung kein Enteignungsanspruch im Sinne des § 30 
DSchG gelten.  
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Nach unserer Kenntnis wird von der Möglichkeit Grabungsschutzgebiete für  
archäologische  Fundstellen  auszuweisen, in  der  Praxis  kein  Gebrauch 
gemacht. 
Auch die Möglichkeit der Enteignung ist rechtlich nur unter strengen 
Voraussetzungen möglich und praktisch, im Bereich der Gewinnung von 
nichtenergetischen oberirdischen Bodenschätzen kaum denkbar.  
Den in den Erläuterungen dargelegten Änderungsbedarf können wir demnach 
nicht erkennen.    
 
Auch die Änderungen betreffend der Kostenübernahme in § 19 Abs. 3 DSchG 
halten wir für rein deklaratorisch, da bereits § 29 DSchG die Kostentragung bis 
zur Grenze des Zumutbaren festlegt. 
 
„…Wer einer Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 oder einer Entscheidung nach § 9 Abs. 3 
bedarf oder in anderer Weise ein eingetragenes Denkmal oder ein 
eingetragenes oder vermutetes Bodendenkmal verändert oder beseitigt, hat 
die vorherige wissenschaftliche Untersuchung, die Bergung von Funden und die 
Dokumentation der Befunde sicherzustellen und die dafür anfallenden Kosten 
im Rahmen des Zumutbaren zu tragen.“ (§ 29 Abs. 1 DSchG NRW) 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt, auch unter Berücksichtigung der ohnehin geplanten 
Novellierung des DSchG NRW, sehen wir keinen Anlass für punktuelle 
Änderungen. 
 
 
 

                                    
              Raimo Benger                                                                  David Tigges 
         Hauptgeschäftsführer                                                Geschäftsführer NRW 
 
 
 


